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Sprechzeiten Bürgermeister

Di. 14:00 – 18:00 Uhr 
 und nach Vereinbarung

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung
Di. 09:30 – 12:00 Uhr
 14:00 – 18:00 Uhr
 und nach Vereinbarung

Öffnungszeiten Meldebehörde

Di. 09:30 – 12:00 Uhr
 14:00 – 18:00 Uhr
 und nach Vereinbarung

Herbstzeit – Lesezeit
Wann haben Sie zum letzten Mal ein schönes Buch gelesen? 
Unsere Bücherei beherbergt viele schöne aktuelle Bücher aus 
allen Bereichen für Groß und Klein – schauen Sie doch einfach 
mal vorbei!
Unsere Bücherei hat einmal im Monat geöffnet. Die nächste 
Lesestunde wird am Donnerstag, dem 23. November 2023, 
von 16:00 bis 18:00 Uhr, sein. Wir freuen uns, wenn Sie sich 
einmal selbst von unserem Bücherangebot überzeugen.

Bauernregel: 
An Martini (11.11.) 
Sonnenschein, 

tritt ein 
kalter Winter ein.

Fotos: Antje Schwabe
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Amtlicher Teil

Sprechstunde des Bürgermeisters
Die Sprechzeiten des Bürgermeisters finden regulär jeden Diens-
tag, 14:00 bis 18:00 Uhr, statt. Aufgrund zahlreicher Projekte und 
Außentermine kann jedoch nicht immer gewährleistet werden, 
dass der Bürgermeister die gesamte Zeit über vor Ort ist.
Um unnötige Wege zu vermeiden, bitten wir Sie darum, vorher 
einen Termin zu vereinbaren – per Telefon 037608 22926 oder 
E-Mail an info@gemeindeoberwiera.de. Wir danken Ihnen für 
Ihr Verständnis. 

Einladung 
zur nächsten Sitzung des Gemeinderates  

der Gemeinde Oberwiera
Die nächste öffentliche  Sitzung des Gemeinderates der Ge-
meinde Oberwiera findet am Mittwoch, dem 15. November 
2023, um 19:00 Uhr, im Vereinsheim MC Oberwiera am Sport-
platz statt. 
Die Tagesordnung wird an der Verkündigungstafel am Ge-
meindeamt Oberwiera, Hauptstraße 19, und auf der Internet-
seite der Gemeinde Oberwiera www.gemeindeoberwiera.de / 
Gemeinde Nachrichten / Sitzung des Gemeinderates / Infor-
mieren (Einladung mit Datum anklicken) veröffentlicht.

Beschlüsse des Gemeinderates 
Der Gemeinderat der Gemeinde Oberwiera hat in seiner öf-
fentlichen Sitzung vom 18. Oktober 2023 folgende Beschlüsse 
gefasst:
B 01/10/23: Beschluss zur Bildung eines einheitlichen Gemein-
dewahlausschusses für die Kommunalwahl am 9. Juni 2024
Sachverhalt: Gemäß § 21 Abs. 1 Sächsische Kommunalwahl-
ordnung (SächsKomWO) wird der Gemeindewahlausschuss für 
jede Wahl neu gewählt. Daher ist für die Kommunalwahl am 9. 
Juni 2024 rechtzeitig vor der Wahl ein neuer Gemeindewahlaus-
schuss zu wählen. Der Wahlausschuss wird die Aufgabe haben, 
die eingereichten Wahlvorschläge zu prüfen und über deren 
Zulassung bzw. Zurückweisung zu entscheiden. Außerdem ob-
liegen dem Gemeindewahlausschuss die Leitung der Wahl und 
die Feststellung des Wahlergebnisses (§ 9 Abs. 3 KomWG).
Nach § 9 Abs. 1 KomWG besteht der Gemeindewahlausschuss 
aus dem Vorsitzenden und zwei bis sechs Beisitzern. In Verwal-
tungsgemeinschaften kann ein einheitlicher Gemeindewahl-
ausschuss gebildet werden, wenn dies die Gemeinderäte aller 
beteiligten Gemeinden übereinstimmend beschließen (§ 21 
Abs. 7 SächsKomWO). Die Wahl der Mitglieder des Gemeinde-
wahlausschusses der Verwaltungsgemeinschaft erfolgt durch 
den Gemeinschaftsausschuss aus den Wahlberechtigten und 
Bediensteten der Mitgliedsgemeinden. Die Sitzung des Ge-
meinschaftsausschusses findet am 26. Oktober 2023 statt. 
Beschlussvorschlag: Der Gemeinderat der Gemeinde Ober-
wiera beschließt in seiner Sitzung am 18. Oktober 2023 die 
Bildung eines einheitlichen Gemeindewahlausschusses für die 
Kommunalwahl am 9. Juni 2024.
B 02/10/23: Auslegungs- und Billigungsbeschluss zum So-
larpark Oberwiera konnte nicht beschlossen werden (3 x Ja,  
3 x Nein, 2 x Enthaltung) 
Dieser Ablehnung widersprach Bürgermeister Holger Quell-
malz am 21. Oktober 2023 mit dem Verweis auf § 52 Sächs-
GemO, da er nachteilig für die Gemeinde ist. Dies begründet 
sich auf den Ausfall des Sonnencent (EEG § 6, diese entspricht 
3 – 3,9 Mio. €) und die möglichen Schadenersatzforderung 
des Vorhabenträgers. Der schriftliche Widerspruch ist auf der 
Internetseite der Gemeinde Oberwiera einsehbar.

Schiedsstelle in Waldenburg
Der Sprechtag der Schiedsstelle der Stadt Waldenburg findet 
nach vorheriger telefonischer Vereinbarung statt. Bitte melden 
Sie sich bei Bedarf unter Tel. 037608 123-0.

Störungsrufnummern von MITNETZ STROM
Damit Sie im Störungsfall schnellstmöglich Hilfe erhalten, bitte 
unter der kostenlosen Störungsrufnummer (Mo. bis So.: 00:00 
– 24:00 Uhr) der MITNETZ STROM: 0800 2305070 anrufen. 
Ergänzend ist es unter www.stromausfall.de möglich, Störungen 
online zu melden.
Weiterhin besteht unter www.mitnetz-strom.de/stromausfall die 
Möglichkeit anhand Ihrer Postleitzahl zu prüfen, ob eine Versor-
gungsunterbrechung geplant ist bzw. uns aktuell eine Störung 
bekannt ist. Bitte heben Sie sich diese Nummern gut auf.

Passbilder vor Ort
Es können zu einem bestimmten Termin Passbilder (auch 
biometrisch) direkt in der Gemeindeverwaltung Oberwiera 
gemacht werden. Die Lieferzeit beträgt eine Woche und die 
Kosten für vier Passbilder betragen 13,- Euro. Der nächsten 
Termine sind jeweils Dienstag, 21. November und 12. De-
zember 2023, oder nach individueller Vereinbarung bei Ihnen 
zu Hause (+10,- Euro). 
Bitte Voranmeldung in der Gemeinde unter Tel. 037608 22926 
oder per E-Mail an aj-fotografie@web.de. Wir bitten Sie aber, 
sich mindestens einen Tag zuvor bei uns oder der Fotografin 
anzumelden, um eine bessere Planung zu gewährleisten.

Amtliche Mitteilung
Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt 
informiert zu Bestandsmeldungen bei Schaf- und Zie-
genhaltungen – NEU: Meldung von Abgängen
Seit dem 1. August 2023 müssen Tierhalter, Viehhandelsun-
ternehmen und Sammelstellen, die Schafe und Ziegen halten, 
neben dem Zugang auch den Abgang von Tieren melden.
Zusätzlich zu den bisherigen Stichtags- und Zugangsmel-
dungen sind ab dem 1. August 2023 innerhalb einer Frist von 
sieben Tagen auch Abgangsmeldungen für Schafe und Zie-
gen vorzunehmen. Das heißt, werden Tiere an einen anderen 
Halter oder an einen Schlachtbetrieb abgegeben, so ist jetzt 
eine Abgangsmeldung in der HIT-Datenbank (www.HI-Tier.de)  
vorzunehmen.
Wichtig: Mit dem Abgang ist wie bei dem Zugang die Tierbe-
wegung von lebenden Tieren in oder aus dem Betrieb gemeint. 
Tod und Verendung sind nicht als Abgang zu melden! 
Die Schlachtstätten melden weiterhin nur den Zugang von 
Tieren.
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Rechtliche Grundlagen  
(Tiergesundheitsrechtsakt, Animal Health Law):
Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung 
und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesund-
heit (auch „Animal Health Law“ – AHL) – Artikel 108, Artikel 109 
(1) Buchstabe b.
Delegierten Verordnung (EU) 2019/2035 der Kommission vom 
28. Juni 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vor-
schriften für Betriebe, in denen Landtiere gehalten werden, und 
für Brütereien sowie zur Rückverfolgbarkeit von bestimmten 
gehaltenen Landtieren und von Bruteiern ergeben sich neue 
Vorschriften hinsichtlich der Meldetatbestände für Schweine 
und Schafe/Ziegen – Artikel 49.
Landkreis Zwickau • Landratsamt,  
Büro Kommunikation und Wirtschaftsförderung

Stellenausschreibung
Teamassistenz Regionalmanagement

Der Verein Region Schönburger Land e. V. ist Träger der Lo-
kalen Aktionsgruppe (LAG) der LEADER-Region Schönburger 
Land. Die Region, im Westen des Freistaates Sachsen gelegen, 
umfasst den nördlichen Teil des Landkreises Zwickau.
Für die LEADER-Geschäftsstelle suchen wir ab 1. Februar 2024 
bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Teamassistenz 
Regionalmanagement (m/w/d). Es handelt sich um eine Teil-
zeitstelle (30 Stunden/Woche), die zunächst bis 31. Dezember 
2027 befristet ist. Die Stelle wird aus Mitteln der EU und des 
Freistaats Sachsen finanziert, eine Verlängerung wird ange-
strebt. 
Als Teil eines interdisziplinär agierenden Teams begleiten Sie 
den Umsetzungsprozess der regionalen LEADER-Entwick-
lungsstrategie in der EU-Förderperiode 2023 – 2027. Mit Ihrem 
Engagement und Ihrer Kreativität unterstützen Sie das Team 
in allen organisatorischen und administrativen Belangen so-
wie der Öffentlichkeitsarbeit und leisten damit einen wichtigen 
Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der LEADER-Region Schönburger 
Land. 
Ihre Aufgaben:
• Unterstützung bei Organisation und Management der Ge-

schäftsstelle der LAG 
• Mitwirkung an der Erledigung der administrativen und finan-

ziellen Belange der LAG und des Vereins 

Gesucht: Reinigungskraft  
als zeitweise Vertretung für Kita/Hort

Die Gemeinde Schönberg sucht zum 1. Januar 2024 Mitar-
beiter (m/w/d) als Reinigungskraft für 22 Std/Woche als 
zeitweise Vertretung für 12 Wochen für unsere Kita „Kleine 
Strolche“ sowie den zugehörigen Hort. Hauptaufgaben sind 
die wochentägliche Grundreinigung der Kita- und Horträume 
sowie saisonale Reinigungsarbeiten. Wir erwarten Sorgfalt, Lo-
yalität, Engagement und Verlässlichkeit. 
Bezahlung erfolgt nach Haustarif. Ihre Bewerbung senden Sie 
bitte bis zum 1. Dezember 2023 an die Gemeindeverwaltung 
Schönberg, Hauptstraße 51, 08393 Schönberg, oder bevorzugt 
per Mail: info@schoenberg-sachsen.de.

• Mitwirkung an der Organisation, Durchführung und Nachbe-
reitung von Gremiensitzungen und (Fach-)Veranstaltungen 
im Bereich der Regionalentwicklung 

• Mitwirkung an der Öffentlichkeitsarbeit und Betreuung des 
Internetauftritts 

Ihr Profil:
• Qualifikation in den Bereichen Verwaltung, Regional-, Touris-

mus- oder Kulturmanagement, Betriebswirtschaft oder ent-
sprechende Berufserfahrung im Bereich Fördermittel- und 
Regionalmanagement 

• Idealerweise Erfahrungen im Verwaltungsbereich 
• Ausgeprägtes Organisationstalent in Hinblick auf Veranstal-

tungen, Tagungen und Sitzungen von Gremien und Aus-
schüssen 

• kommunikationsstark, kreativ und Freude an der Arbeit im 
Team 

• gute MS-Office-Kenntnisse und Grundkenntnisse in der Nut-
zung von Web-CMS und Social Media 

• PKW-Führerschein und die Bereitschaft, den privaten PKW 
für dienstliche Zwecke zu nutzen 

Was Sie von uns erwarten können:
• abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit mit 

Gestaltungsspielräumen in einem hochmotivierten Team 
• eine individuelle und praxisnahe Einarbeitung sowie Mög-

lichkeiten zur Fort- und Weiterbildung zur Förderung Ihrer 
Stärken und beruflichen Interessen 

• flexible Arbeitszeitmodelle und Möglichkeit zur anteiligen 
Nutzung von Homeoffice 

• faire Vergütung entsprechend der jeweiligen Qualifikation 
und Berufserfahrung in Anlehnung an TVöD 

• 30 Tage Urlaub und betriebliche Altersvorsorge
• Entschädigung für Dienstfahrten und -reisen über Fahrt- bzw. 

Reisekostenerstattung
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bitte senden Sie Ihre aus-
sagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen (An-
schreiben, tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, sonstige 
Referenzen) mit Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins 
schriftlich innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist bis 
spätestens 4. Dezember 2023 unter dem Kennwort „Bewer-
bung LAG“ an den

Verein Region Schönburger Land e. V.
Pachtergasse 14
08396 Waldenburg 
oder als PDF an info@region-schoenburgerland.de

Fragen zum Bewerbungsprozess beantwortetet Ihnen gern 
Frau Hoffmann (Tel. 037608 406011).
Bewerbungshinweise: Bitte fügen Sie Ihren Bewerbungsunter-
lagen keine Originalzeugnisse und -bescheinigungen bei. Die 
Bewerbungsunterlagen inkl. Mappen und Folien werden nur 
auf Wunsch und unter Mitsendung eines frankierten Freium-
schlages zurückgesandt. Andernfalls können die Unterlagen 
bei erfolgloser Bewerbung innerhalb von vier Wochen nach 
Abschluss des Auswahlverfahrens in der Geschäftsstelle des 
Vereins Region Schönburger Land e. V. abgeholt werden. Nach 
Ablauf dieser Frist werden die Unterlagen datenschutzgerecht 
vernichtet.
Infos zur Region: www.region-schoenburgerland.de
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Und jetzt? 
Teil 5 – Die chemische Reinigung –  

ein zentraler Aspekt für die Wasserqualität
Zuhause, beim Betätigen der Toilettenspülung, denkt kaum 
jemand darüber nach, was mit dem Heruntergespültem pas-
siert. Nachdem Sie beim Lesen der Reihe verfolgt haben, wie 
das Abwasser im Vorklärbecken mithilfe von Rechen mecha-
nisch gereinigt wurde, folgt jetzt der nächste Schritt (Bild 1): 
Die chemische Reinigung des Abwassers durch Zugabe von 
Fällmitteln, bevor dann im Belebungsbecken die Bakterien zum 
Einsatz kommen.

Nach der mechanischen Reinigung des Abwassers im Vorklär-
becken wird dieses als nächstes in das biologische Belebungs-
becken weitergeleitet. Das Ziel der Klärung im Belebungsbe-
cken ist die Reinigung des Abwassers mithilfe von Bakterien. 
Manche im Wasser gelösten Stoffe wie Salze, Phosphate oder 
Nitrate können weder in der mechanischen noch in der biolo-
gischen Reinigung geklärt werden. Um sie aus dem Wasser zu 
entfernen, werden dem Abwasser in der dritten Reinigungs-
stufe Chemikalien zugegeben. Diese werden „Fällmittel“ ge-
nannt.

Bild 1: Die Stationen in der Abwasserentsorgung

Bild 2: Dosieranlage für Natriumaluminat und Eisen-III-Chlorid  
mit Dosierpumpen

Was machen Fällmittel? 
Diese binden die gelösten Stoffe, damit sie leichter aus dem 
Wasser zu entfernen sind. Mithilfe von Fällmitteln werden dem 
Abwasser auch Nährstoffe entzogen. Dazu gehören z. B. die 
Phosphate, die so im Belebtschlamm gebunden werden. Phos-

Führerschein-Umtauschmobil des Land-
kreises tourt durch Städte und Gemeinden

Mobiler und bürgernaher Service für den Pflichtum-
tausch der alten Papierführerscheine

Um den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Zwickau den 
Pflichtumtausch der alten Papierführerscheine (grau, rosa) so 
leicht wie möglich zu machen, fährt das Führerschein-Um-
tauschmobil ab Oktober in alle Städte und Gemeinden des 
Landkreises. Mit diesem mobilen Verwaltungsbüro auf vier Rä-
dern können die Bürgerinnen und Bürger bequem wohnortnah 
ihren alten Papierführerschein gegen einen Führerschein im 
Kartenformat umtauschen. Die dafür benötigte Technik hat das 
Umtauschmobil an Bord. 
Das Angebot richtet sich zunächst an die Bürgerinnen und 
Bürger der Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970 mit Hauptwohn-
sitz dort, wo das Umtauschmobil Halt macht, und die noch 
im Besitz eines Papierführerscheines (grau, rosa) sind. Das 
Umtauschmobil ist ein bürgernaher Service der Fahrerlaub-
nisbehörde des Landkreises Zwickau in Kooperation mit der 
Sparkasse Zwickau.

Für den mobilen Führerscheinumtausch ist eine Terminverein-
barung vorzugsweise online unter www.landkreis-zwickau.de/
fuehrerschein oder telefonisch unter 0375 4402-24312 mög-
lich. Eine Antragstellung ohne Termin ist je nach Situation vor 
Ort möglich, kann aber aufgrund der begrenzten Kapazitäten 
leider nicht garantiert werden.
Zum Termin mitzubringen sind der alte Papier-Führerschein, 
ein gültiges Ausweisdokument und ein aktuelles biometrisches 
Passbild. Ein digitales Bild kann auch gegen eine Gebühr von 6 
Euro vor Ort erstellt werden. Die Gebühr für den Führerschei-
numtausch beträgt 30,30 Euro. Darin ist der anschließende 
Direktversand des neuen Führerscheins schon inbegriffen.
Sofern der bisherige Führerschein nicht vom Landkreis Zwick-
au ausgestellt wurde, ist außerdem eine Karteikartenabschrift 
der ausstellenden Fahrerlaubnisbehörde notwendig.
Das Umtauschmobil ist ein zusätzlicher, bürgernaher Service 
des Landkreises, um das noch offene Antragsaufkommen zu 
entzerren und folglich lange Wartezeiten auf einen Termin für 
die Betroffenen zum Ende der Umtauschfrist zu vermeiden.
Im Führerschein-Umtauschmobil ist ausschließlich bargeld-
lose Zahlung mit EC-Karte möglich. Außerdem ist das Um-
tauschmobil nicht barrierefrei zugänglich. 
Weiterhin ist wie bisher der Antrag auf Umtausch in einen Kar-
tenführerschein persönlich nach vorheriger Terminvereinba-
rung in der Fahrerlaubnisbehörde mit Dienstsitz in Glauchau, 
Gerhart-Hauptmann-Weg 2, möglich.
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Glückwünsche .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bild 3: Zuführung von Natriumaluminat Verteilerbauwerk Belebung

Bild 4: Zuführung von Eisen-III-Chlorid 
im Verteilerbauwerk Nachklärbecken

phate können schnell zur Überdüngung von Gewässern („Eu-
trophierung“) beitragen. Die Folge dieser „Nährstoffzufuhr“ 
ist ein Problem, da Phosphor ein übermäßiges Wachstum von 
Algen und Wasserpflanzen auslöst. Sterben diese ab, werden 
sie von Mikroorganismen zersetzt. Dabei wird viel Sauerstoff 
der Gewässer verbraucht.

Für die Bindung von Phosphaten haben sich zahlreiche che-
mische Verbindungen als Fällmittel bewährt. Auf den Kläran-
lagen im Verbandsgebiet werden dazu Natriumaluminat und 
Eisenchloride eingesetzt (Bild 2 bis 4). Meist werden die Fäll-
mittel direkt parallel während der biologischen Reinigungsstu-
fe zur Klärmasse hinzugefügt. Man spricht in diesem Fall von 
einer „Simultanfällung“. In einigen Fällen erfolgt die Zugabe 
jedoch separat in einem Abwasserseitenstrom. Das Fällungs-
mittel wird vor dem biologischen Belebungsbecken hinzuge-
geben. Die Fällungsreaktion kann dann zeitgleich zum biolo-
gischen Reinigungsprozess stattfinden. Aus den im Abwasser 
enthaltenen Phosphaten entstehen mithilfe des Fällungsmittels 
Eisen-III-Chlorid bzw. Natriumaluminat schwerlösliche Metall-
Phosphatverbindungen. Diese verbleiben im Nachklärbecken 
im Belebtschlamm.

Neben dem Einsatz im biologischen Belebungsbecken erfüllen 
Fällmittel in der Kläranlage noch weitere Aufgaben. So werden 
durch die Zugabe von Eisenchlorid verbesserte Schlammstruk-
turen erreicht und die Absetzungseigenschaft des Schlamms 
wird erhöht. Dadurch wird der komplette Klärvorgang opti-
miert.

Fällmittel werden 24/7 als Grundlastdosierung zugeführt. Die 
Dosierung ist dabei u. a. von einer ausreichenden Schwefel-
bindung im Faulturm und von der jeweiligen, in der Fracht ent-
haltenen Phosphatmenge im Zulauf der Abwasserreinigungs-
anlage abhängig. Grundsätzlich sind bei diesen Prozessen die 
Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes zu beachten.
Mengen, Kosten und Lieferengpässe
Für die Kläranlagen Niederdorf und Weidensdorf wurden im 
Jahr 2022 ca. 320 t eisen- und aluminiumhaltige Fällmittel 
bezogen. Die Kosten für Fällmittel beliefen sich im Jahr 2022 
auf knapp 90.000 €. Infolge der Energiekrise mangelt es seit 
September 2022 zunehmend an wichtigen Chemikalien für 
Kläranlagen. Bemerkbar macht sich dies vor allem an langen 
Lieferzeiten. Hinzu kommen Kostensteigerungen durch Trans-
port- und Rohstoffzuschlag, die mit Kostensteigerungen durch 
begrenzte Verfügbarkeit bei einigen Produkten zu einer Ver-
doppelung der Beschaffungskosten geführt haben. 
Leider können wir an dieser Stelle keine Einsparungen vor-
nehmen, da es hierfür keine alternativen Produkte gibt. Ohne 
die ordnungsgemäße Zugabe der Fällmittel gäbe es nicht nur 
erhebliche Betriebsprobleme bei der Abwasserreinigung. Wir 
könnten auch die wasserrechtlichen Vorgaben nur noch un-
zureichend erfüllen. Das ist nicht zulässig und kann auch nicht 
das Ziel sein, denn letztendlich geht es hier um die Gewässer-
qualität in unserer Region. Und so scheuen wir keine Mühen 
– ohne Kosten, um unserem Ziel – dem langfristigen Schutz 
der Gewässer als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie der 
Sicherung von Wasserressourcen für die Menschen – verant-
wortungsvoll gerecht zu werden.
von Julia Siegel (Bilder WAD GmbH)
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Vereinsnachrichten/Veranstaltungen ... .

Wir freuen uns, Sie in diesem Jahr wieder zu unseren Veran-
staltungen im Gasthof Köthel einladen zu können!
Sonntag, 07.01.2024 . . . . . . . . . . . . . . .16:30 Uhr Premiere
Freitag, 12.01.2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:30 Uhr
Samstag, 13.01.2024 . . . . . . . . . . . . . . .19:30 Uhr
Sonntag, 14.01.2024 . . . . . . . . . . . . . . .16:30 Uhr
Freitag, 19.01.2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . .19:30 Uhr
Samstag, 20.01.2024 . . . . . . . . . . . . . . .19:30 Uhr
Sonntag, 21.01.2024 . . . . . . . . . . . . . . .16:30 Uhr
„Kaviar trifft Currywurst“ – eine Komödie in drei Akten von 
Winnie Abel (ein Theaterstück aus dem Plausus Theaterverlag)
Die Darsteller sind: 
Holger Böhme, Kerstin Gentsch, Jörg Hartig, Nicole Haugk, An-
drea Kallwitz, Theresa Klupsch, Klaus Neumann, Susann Schatz, 
Mona Schubert, Raik Schulze-Gräfe, Anja Vogel, Reik Vogel
Maske: Birgit Beier
Souffleuse: Ines Schulze-Gräfe
Bühnenbau: Fensterbau  

Dietmar Schulze-Gräfe GmbH & Co.KG
Technik: Sound Service Krauß,  

Carsten Krauß, Axel Beier, Jörg Hartig
Bühnenbild: Malermeister Dirk Schatz 
Regie: Ellen Krause
Der Kartenverkauf findet am Samstag, 25. November 2023, 
15:00 – 17:00 Uhr, im Pfarrhaus Schönberg, Hauptstraße 46, 
08393 Schönberg, statt. Eintritt 10 Euro.

Ein bisschen Mama, ein bisschen Papa 
und ganz viel Wunder

Zur Geburt
Mila Adam, geboren am 10. Oktober 2023
gratulieren der Bürgermeister, die Gemeinderäte und die Wie-
rataler Nachrichten den Eltern aufs Herzlichste und wünschen 
Gesundheit, Glück und Freude mit dem neuen Erdenbürger.

Aus der Kirchgemeinde .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gottesdienste und Veranstaltungen
31. Oktober 2023 – Reformationstag
17:00 Uhr Neukirchen, Orgelkonzert bei Kerzenschein  

mit Norbert Ranft-Knopfe
5. November 2023
09:00 Uhr  Schönberg
10. November 2023 – Martinstag
17:00 Uhr Oberwiera (Treffpunkt Gemeindezentrum),  

Martinsumzug mit anschließender Andacht  
in der Kirche und Teilen der Martinshörnchen

12. November 2023
10:15 Uhr Meerane, mit Kindergottesdienst
19. November 2023
09:00 Uhr Pfaffroda
26. November 2023 – Ewigkeitssonntag
10:15 Uhr Niederwiera, mit Verlesung der im vergangenen 

Jahr bestatteten Gemeindeglieder
3. Dezember 2023 – 1. Advent
10:00 Uhr Tettau
Weitere Termine können Sie der Internetseite der Kirchge-
meinde Oberwiera-Schönberg www.kirche-os.de entnehmen.

 

 

Rundreise 

3. Advent 17.12.2023 
09:00 Uhr Pfaffroda 

10:00 Uhr Schönberg 

11:00 Uhr Tettau 

12:00 Uhr Neukirchen 

14:00 Uhr Oberwiera 

15:00 Uhr Niederwiera 
 

- jeweils in der Nähe der Kirchen - 

alle Zeiten sind ca. - Angaben
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Meist steht sie mitten im Dorf
… die Kirche – so war es der Brauch von alters her; und in 
der Nähe auch die Schule, da zu früheren Zeiten die Bildung 
der Kinder durch die Kirche bzw. durch Handwerker erfolgte. 
So war es auch in Oberwiera, das wahrscheinlich schon um 
1200 herum eine Kirche besaß, an die lt. Chronik des Klosters 
Remse wahrscheinlich im 15. Jahrhundert ein Turm angebaut 
wurde. Jedenfalls schreibt im Jahr 1817 Pfarrer Gumprecht, 
dass bereits 1794 das alte Kirchengebäude auf dem Friedhof 
Oberwiera nach 600 (?) Jahren sehr baufällig war und neu auf-
gebaut werden müsse. Unterlagen über die damalige Errich-
tung fehlen nämlich ganz. 

Alles erforderte jedoch 
viele Reparaturen, z. B. 
wurde der Turmhelm 
1975 instandgesetzt und 
musste dazu vollkommen 
eingerüstet und abge-
putzt werden. Die neue 
Bekrönung erhielt die 
alten Dokumente und 
auch die vom Niederwie-
raer Anfang der Siebziger 
Jahre abgerissenen Turm. 
Doch auf Grund schlech-
ter Materiallage zur DDR-
Zeit machten sich weitere 
Sanierungen 1999 und 
ab 2001 erforderlich. Die 
Decke unter dem Glockenstuhl war nämlich wegen Nassfäu-
le- und Schwammbefalls durchgebrochen, was wiederum 
eine Einrüstung erforderte. In der sanierten Kirchturmkugel 
wurden wieder die Unterlagen aus den jeweiligen Turmöff-
nungen zusammen mit Lageberichten in der Dorfgemeinde 
und Tageszeitungen deponiert. Der Dachstuhl des Kirchen-
schiffs erforderte ebenfalls viel Einfallsreichturm, da auch hier 
der Hausschwamm „ganze Arbeit“ geleistet hatte und der Rost 
an vielen, von außen nicht sichtbaren Stellen genagt hatte. So 
mussten große Teile des Kirchendachstuhls erneuert werden. 
Die Substanzsicherung des gesamten Gebäudes erfordert viel 
Fachwissen und Handwerkskunst und ist auch noch nicht ab-
geschlossen.
Das auf dem Bild (eine Zeichnung von 1840) unterhalb der Kir-
che stehende kleine Gebäude war die Schule, die fortwährend 
Reparaturen erfuhr, da sie ebenfalls mehr als baufällig war. 
Sie wurde 1877 abgerissen und gegenüber der Kirche an der 
Straße neu errichtet, bis sie 1902 um zwei weitere Klassenzim-
mer ergänzt werden musste. Auch dieser Bau ist inzwischen 
abgerissen.

Fakt ist jedoch, dass die Pest, Teuerungen und Streitigkeiten, 
der 30-jährige und auch der 7-jährige Krieg derlei Überle-
gungen zunichtemachten und der Zustand des Gebäudes 
immer baufälliger geworden war. So griff der Pfarrer im Jah-
re 1818 dieses Vorhaben auf und schlug der Gemeinde vor, 
darauf zu sparen, nachdem aus dem Kirchenvermögen 1.200 
Taler bewilligt worden waren und auch Fürst Otto Viktor von 
Schönburg-Waldenburg sich als Stifter zeigte.
Im Frühjahr 1821 sollte mit dem Vorhaben begonnen wer-
den. Abriss und Schachten des neuen Kirchenschiffes hatten 
Oberwieraer unter Anleitung eines Baumeisters, der mit dem 
Pfarrer zusammen den Bauplan erstellte und diesen vom Für-
sten in Waldenburg und einem Landbaumeister in Altenburg 
genehmigen ließ, übernommen. Die 13 Bauern der Gemein-
de leisteten zahlreiche Fuhren, um das benötigte Baumaterial 
heranzubringen, aber auch Gärtner und Häusler waren nicht 
untätig. Die benötigten finanziellen Mittel waren über die ge-
samte Bauzeit von zwei Jahren natürlich immer ein Problem, 
zahlreiche Reisen des Pfarrers wegen der Innenausstattung 
folgten, und so konnte am 23. April 1823 das neue Kirchen-
schiff mit dem stehengebliebenen alten Turm, der laut Gut-
achten noch sehr fest war, eingeweiht werden. Der Turm hat 
wegen der fehlenden Verankerung mit dem neuen Kirchen-
schiff später noch viele Probleme bereitet. Doch konnte am 
17. September 2023 der 200. „Geburtstag“ des Kirchenschiffes 
zusammen mit dem Erntedankfest als Festgottesdienst in der 
toll geschmückten Kirche gefeiert werden. Dass der Posaunen-
chor spielte und danach mit frischgebackenem Kuchen, Kaffee 
und Roster-Essen der Tag auch unterhaltsam ausklang, war das 
Verdienst vieler eifriger Gemeindeglieder.
Was ist in den letzten 130 Jahren mit dem Kirchgebäude ge-
schehen? Baustellen bis zum vorläufigen, aber nicht endgül-
tigem Ende: Der Kirchturm wurde 1894/95 neu aufgebaut (wo-
bei die untersten drei Geschosse stehenblieben, was man an 
den unterschiedlichen Materialien sieht), und das Kirchenschiff 
erhielt mit dem neuen, hochragenden Zeltdach seine jetzige 
Gestalt. 

Hallo, liebe Senioren,
unsere nächste Veranstaltung ist die Weihnachtsfeier, die am 
Freitag, dem 8. Dezember 2023, in der Grillstube Wickersdorf 
stattfindet. Wir beginnen mit Mittagessen und es können alle, 
auch diejenigen, die keine Fahrgelegenheit haben, daran teil-
nehmen, da um 11:57 Uhr ab Oberwiera der Bus fährt und auch 
die Rückfahrt nach dem Kaffeetrinken gesichert ist. Eine An-
meldung dazu ist bis zum 30. November 2023 erforderlich.
Bis dahin herzliche Grüße! Karin Blei (20093), Marlis Heinke 
(20319) und Bernd Heimer (15506)
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1. Projektaufruf 2023
zur Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategie 

in der Region „Schönburger Land“
Die Lokale Aktionsgruppe der LEADER-Region „Schönburger 
Land“ ruft in ihrem 1. Projektaufruf 2023 nachfolgende Maß-
nahmeschwerpunkte und Maßnahmen entsprechend des zur 
Verfügung stehenden Budgets auf:
01-2023-1.2 – Stärkung des sozialen Miteinanders 
und des bürgerschaftlichen Engagements
1.2.1 Maßnahmen zur Sicherung und zum Ausbau von Ein-
richtungen der Soziokultur, sozialen Betreuung und des Brei-
tensports

01-2023-4.1 – Entwicklung bedarfsgerechter 
Wohnungsangebote
4.1.1 Wohneigentumsbildung durch Wieder- und Umnutzung 
leerstehender ländlicher Bausubstanz
01-2023-5.1 – Erhalt und Weiterentwicklung von frühkind-
licher und schulischer Bildung und Betreuung
5.1.1 Maßnahmen zur Sicherung, zum Ausbau und zur Weiter-
entwicklung von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen
Beantragung: Die Beantragung erfolgt schriftlich mit dem Pro-
jektantrag, welcher auf der Internetseite der LEADER-Region 
„Schönburger Land“ zum Download zur Verfügung steht: 
www.region-schoenburgerland.de/1-projektaufruf-2023
Der ausgefüllte und unterschriebene Antrag zzgl. aller ge-
forderten Unterlagen ist vollständig sowohl in Papierform als 
auch digital einzureichen.
Auswahlkriterien: 
Anhand der Auswahlkriterien kann vor Antragstellung einge-
sehen werden, welche Aspekte im Rahmen der Bewertung be-
sonders berücksichtigt werden. Es kann nur bewertet werden, 
was anhand einschlägiger Unterlagen belegt wird!
Budget: 
Für den 1. Projektaufruf 2023 stehen insg. 875.000 € zur Ver-
fügung, davon in den Maßnahmenschwerpunkten und Maß-
nahmen:
01-2023-1.2  500.000 €
01-2023-4.1  225.000 €
01-2023-5.1  150.000 €
Antragsteller: 
Antragsberechtigte Vorhabenträger gemäß Aktionsplan und 
Maßnahmen für:
1.2.1 Kommunen, Unternehmen, Private, 

Vereine/LAG/Sonstige
4.1.1  Private
5.1.1  Kommunen, Vereine/LAG/Sonstige
Zu beachtende Angaben und Daten:
Datum des Aufrufs: 25. September 2023
Datum Abgabefrist: 8. Januar 2024 (Posteingang)
Abgabe bei: Verein Region Schönburger Land e. V., 

LEADER-Geschäftsstelle, Pachtergasse 14, 
08396, Waldenburg

Vorhabenauswahl: Sitzung des Koordinierungskreises 
am 6. März 2024

Grundlagen:
• GAP-Strategieplan für die Bundesrepublik Deutschland: 

www.smekul.sachsen.de/foerderung/
foerderperiode-2023-2027-5940.html

• Förderrichtlinie LEADER/2023 des Sächsischen Staatsmini-
steriums für Regionalentwicklung: 
www.laendlicher-raum.sachsen.de/
richtlinieleader-2023-2027-18218.html

• LEADER-Entwicklungsstrategie 
der Region „Schönburger Land“ vom 14. April 2022: 
www.region-schoenburgerland.de

Beratende Stelle: Regionalmanagement der LEADER-Region 
„Schönburger Land“, Pachtergasse 14, 08396 Waldenburg, Tel. 
037608 406011, E-Mail: info@region-schoenburgerland.de
Wir empfehlen Ihnen dringend, das kostenfreie Beratungsan-
gebot des Regionalmanagements zu nutzen!

Kulturgut Quellenhof
Heimatverein Göpfersdorf e. V.

03.11.2023 • 19:30 Uhr
Landfilm „Das perfekte Geheimnis“ – Drei Frauen. Vier Männer. 
Kennen sich diese sieben Freunde und Paare wirklich? Als sie 
bei einem Abendessen über Ehrlichkeit diskutieren, entschlie-
ßen sie sich zu einem Spiel ... Der Film wird in Kooperation mit 
dem Filmclub Güstrow e. V. gezeigt. Eintritt: 5 €
04.11.2023 • 10:00 – 16:00 Uhr
Kurs „Experimentelle Druckgrafik“ mit Sabine Müller in der 
Druckwerkstatt, um Voranmeldung (Tel. 0175 8854518 oder 
k.u.s.mueller@t-online.de) wird gebeten.
10.11.2023 • 19:30 Uhr
Vernissage mit dem Maler und Grafiker Andreas Weißgerber 
aus Leipzig.
18.11.2023 • 19:00 Uhr
Kirmesessen in der Haferscheune. Geplant sind Sauerbraten, 
Ente oder Karpfen jeweils mit einer Vorsuppe. Dessert kann 
gern dazu bestellt werden. Anmeldung mit Menüwahl bis spä-
testens 8. November 2023 unter Tel. 037608 16931 bzw. 0162 
3882214 zwingend notwendig.
24.11.2023. • 19:30 Uhr
Klein, aber oho: Das gefährliche (und gefährdete) Leben der 
Feldhamster, Film und Vortrag von und mit Uwe Müller.
01.12.2023 • 19:00 Uhr
Je nach Interesse vorweihnachtliches Basteln und/oder Skat.
17.12.2023 • 14:00 – 20:00 Uhr
3. Quellenhof-Weihnacht, der besondere Weihnachtsmarkt 
im Kulturgut Quellenhof. 18:00 Uhr: Weihnachtliches Konzert 
in der Haferscheune mit dem Gemischten Chor Altenburg im 
Rahmen der 3. Quellenhof-Weihnacht.
Das Kulturgut Quellenhof und seine Einrichtungen (Galerie, 
Museum, Werkstätten) können donnerstags, 14:00 – 18:00 Uhr, 
meist an Sonn- und Feiertagen, 13:00 – 17:00 Uhr (vorheriges 
Anfragen sinnvoll), sowie nach Anmeldung unter Tel. 0173 
9257514 besichtigt werden.
Klaus Börngen, Heimatverein Göpfersdorf e. V.

Bücherei 
Öffnungszeiten 

Am Donnerstag, dem 23. November 2023, 
ist die Bücherei von 16:00 bis 18:00 Uhr, 
geöffnet. Wir freuen uns auf viele Leser.
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Impressum
„Monatsblatt der Gemeinde Oberwiera“ für Wickersdorf, 
Harthau, Neukirchen, Niederwiera, Röhrsdorf

Das Monatsblatt erscheint monatlich in einer Auflage von z. Zt. 560 Exemplaren 
für alle Haushalte kostenlos.

Druck: NICOLAUS & Partner Ing. GbR,  
Dorfstraße 10, 04626 Schmölln OT Nöbdenitz,

 Tel.: 034496 60041 • Fax: 034496 64506 
E-Mail: a.steuernagel@nico-partner.de

Anzeigenannahme: Gemeinde Oberwiera, NICOLAUS & Partner Ing. GbR
Redaktion: Frau Kerstin Haberkorn, Frau Viola Düvelmeyer
 Tel.: 037608 22926 • Fax: 037608 22995 

E-Mail: redaktion@gemeindeoberwiera.de
Redaktionsschluss: bis zum 15. des Vormonats

Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister Holger Quellmalz,  
Hauptstraße 19, 08396 Oberwiera, oder der jeweilige Stellvertreter

Beiträge für die Wieratalnachrichten
Wer Artikel, Anzeigen oder Ähnliches für die Wieratalnach-
richten hat, kann diese gern per Mail an: 
redaktion@gemeindeoberwiera.de 
zu uns senden. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge ggf. 
zu kürzen/ändern bzw. zurückzuhalten.
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